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29. September 1934, welcher nach
dem damals geltenden Dringlich-
keitsrecht dem Referendum entzogen
war, wird durch den neuen refe-
rendumspflichtigen Bundesbeschluss
aufgehoben, so dass auch im Hin-
blick auf die Wahrung der Volks-
rechte eine willkommene Klirung
der Rechtslage eintreten wird.

Innerhalb der 5 Jahre, wihrend
welcher die voriibergehende Ord-
nung gelten soll, diirften auch in
den heute noch umstrittenen Fragen
der militirischen Landesverteidigung
die erforderlichen Abklirungen zu
erwarten sein, so dass es besser als
heute moglich sein wird, den Zivil-
schutz organisch in die Gesamtver-
teidigung des Landes einzuordnen.
Nach der Befragung der Kantone
und der unmittelbar interessierten
Organisationen wird der Bundesrat
endgiiltig dariiber beschliessen, wie
die Vorlage an die Bundesversamm-
lung gestaltet werden soll.

Der schweizerische Volksstaat
hat schon manches schwierige Pro-
~ blem 16sen konnen, auch wenn die
Losung nicht im ersten, sondern
vielleicht erst im zweiten und drit-
ten . Anlauf gelang. Das gilt auch
fur die lebenswichtige Aufgabe des
Zivilschutzes. Ueber alle Rick-
schlige, Schwierigkeiten und Wi-
derstinde hinweg muss der feste,
beharrliche Wille sich durchsetzen,
unserem Land seine Unabhingigkeit
und unserem Volk seine Freiheit zu
erhalten, mit allen Mitteln und um
jeden Preis. So gehdrt der Aufbau
des Zivilschutzes zu den bedeutungs-
vollsten Aufgaben einer zeitgemis-
sen eidgendssischen Wehrpolitik.

Die Delegiertenversammlung des SBZ in Ziirich

An der Delegiertenversammlung des
Schweizerischen Bundes fiir Zivilschutz,
die vorgingig der Rede Bundesrat Feld-
manns am 22. 6. 1957 im Zunfthaus
«Zum Ruden» in Ziurich die ordentlichen
Traktanden behandelte, herrschte keines-
wegs ein Geist der Niedergeschlagenheit
tiber die verlorene Schlacht vom 3. Mirz.
Bei allem Bedauern uber den negativen
Entscheid betrachtete der Prisident, alt
Bundesrat Ed. von Steiger, das Resultat
doch als ehrenvoll — ist doch das
Stindemehr erreicht worden — und vor
allem als Ansporn, um in der Aufkla-
rungsarbeit weiterzufahren,

Der Zentralsekretir, P. Leimbacher,
stellte seinen Jahresbericht 1956 unter
das Motto «Wir sind vorangekommeny.
Er wies auf den grossen Bevolkerungs-
kreis hin, der in den letzten Jahren von
der Notwendigkeit rechtzeitig ergriffe-
ner Zivilschutzmassnahmen  {iberzeugt
werden konnte, Der grosse Aufmarsch
von Gisten bestidtigte die Bedeutung, die
man heute dem Zivilschutz beimisst. Der
Prisident konnte als Vertreter des EMD
Oberstkorpskommandant H. Thomann
begriissen, ferner Oberstdivisionir K.
Brunner, den Chef der Abteilung fiir
Luftschutz, Oberstbrigadier E. Miinch,
den Oberfeldarzt Oberstbrigadier H.
Meuli, Chef-FHD A. Weitzel, den Rot-
kreuzchefarzt Oberstlt. R. Kiser und ne-
ben verschiedenen anderen Behdordever-
tretern den Zircher Regierungsrat R.
Meier und Stadtrat A. Sieber, der den
Bund fiir Zivilschutz im Namen der Be-
horden von Stadt und Kanton Ziirich
willkommen hiess. Den Erdffnungsgruss
hatte bereits der Prisident der Ziircher
Kantonalsektion, Notar Peyer, entboten,
wihrend Geschiftsfithrer Schneider die
ausgezeichnete Organisation der Tagung
besorgte. '

Im Lauf der Erledigung der statuta-
rischen Geschifte wurden nex in den
Zentralvorstand gewihlt: alt Staatsrat E.
Fischer (Lausanne), Staatsanwalt A. Mu-
rith (Freiburg), M. Reinhard (Bern),
Frau H. Schaerer (Bern), E. Peyer (Zii-
rich) und Nationalrat E. Aebersold

(Biel). An die Stelle der als Vizeprisi-
dentin zuriickgetretenen Frau G. Haem-
merli-Schindler (Zirich) wurde durch
den Zentralvorstand Frau E. Peyer-von
Waldkirch (Schaffhausen) gewihlt. Auf
Antrag von alt Stinderat A. Picot (Genf)
beauftragte die Delegiertenversammlung
den Zentralvorstand, mit den «Lieux de
Genévey, einer internationalen Organi-
sation fiir den Zivilschutz, das Gesprich
tiber einen Beitritt weiterzufiilhren. Fer-
ner wurde eine Beteiligung an der Saffa
in Aussicht genommen.

Der Schweizerische Bund fiir Zivil-
schutz zihlt gegenwirtig etwa 5000 Mit-
glieder, und er hofft, den Bestand bald
stark erhohen zu konnen. Im Titigkeits-
programm des laufenden Jahres steht
— eine Konsequenz der Abstimmung
vom 3. Mirz — weiterhin die Aufklirung
tiber die Notwendigkeit und Wirksam-
keit des Zivilschutzes im Vordergrund.
Es soll zu diesem Zweck ein schweizeri-
scher Aufklirungsfilm geschaffen wer-
den, fiir den ein Drehbuch bei der Con-
dor Film AG in Auftrag gegeben wurde.
Eine zweite Hauptaufgabe bildet die
Aktivierung von Freiwilligen. Mit dem
Schweizerischen Samariterbund und dem
Schweizerischen Roten Kreuz zusammen
wurden bereits an einigen Orten Kurse
fiir Nothilfe fir die Zivilbevolkerung
durchgefithrt, die einen grossen Erfolg
verzeichnen konnten.

Es wurde ferner auf die etwa 100
Kaderkurse der Abteilung fiir Luftschutz
hingewiesen, die in diesem Jahr durch-
gefithrt wurden oder noch werden. Im
Kanton Zirich konnten in 40 Gemeinden
fiir den Zivilschutz bereits 8000 Ge-
biudechefs, wovon 2000 freiwillige
Frauen, ausgebildet werden. Bis Ende
dieses Jahres hofft man die Zahl 10 000
zu passieren. Angesichts dieser Aktivi-
tit, die grossenteils auf freiwilliger Basis
entfaltet wird, begreift man die Zuver-
sicht im Bund fiir Zivilschutz, das
Schweizervolk doch noch von der Wich-
tigkeit der Verteidigung des Hinterlan-
des zu uberzeugen.

gehabte  radioaktive  Bestrahlung
sich auf die Nachkommenschaft aus-
wirkt, hat man Nachforschungen
angestellt, ob zwischen derjenigen
von Aerzten, die Jahre hindurch
Rontgenapparate bedienen, und der-
jenigen von solchen, bei denen dies
nicht der Fall war, ein Unterschied
bestinde. Die Untersuchung er-
streckte sich auf etwa 3000 Aerzte
jeder Gruppe. Ein nicht zu uber-
sehender Unterschied gab sich kund.
In der Nachkommenschaft der Ra-
diologen gab es 14,03 Promille Tot-
geburten, bei den anderen Aerzten
nur 12,22 Promille. Angeborene
Fehler hatten bei den ersten 6,01
Prozent der Kinder, bei den letz-
teren nur 4,82 Prozent. Die Zahl
der gesunden Kinder betrug bei den
ersteren 80,42 Prozent, bei den letz-
teren bedeutend mehr, nimlich
83,23 Prozent.
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Zu bemerken ist, dass auch die
schwichste von innen her kommende
Bestrahlung sich auf die Nachkom-
men_schidigend auswirken kann.
Die Rechnung wird spit prasentiert

Die ganze Verheerung, welche
die bei den Vorfahren stattgehabte
radioaktive Strahlung in den Nach-
kommen anrichtet, wird, nach den
in der Vererbung geltenden Geset-
zen, nicht gleich in den folgenden
Generationen, sondern erst in den
spiteren, nach 100 oder 200 Jahren
offenbar,

So wie die Dinge liegen, kann
man also noch keine stattgehabten
Fille der schweren und schwersten
Fille anfuhren, welche die von
innen kommende radioaktive Strah-
lung verursacht hitte. Soweit sie
besteht, ist sie ja noch nicht in der
Stirke vorhanden und noch nicht

lange genug wirksam, dass sie die
in Frage kommenden Schiden hitte
anrichten konnen. Man kann nichts
anderes tun, als von den Schiden,
welche durch von aussen kommende
Strahlen verursacht werden, auf die
zu schliessen, welche von der von
innen wirkenden einmal zu erwar-
ten sein konnen. Ist diese nicht so
stark wie jene, so kann sie es nach
und nach dadurch werden, dass sie
Jahre hindurch  ununterbrochen
wirkt und damit eine Leistung er-
reicht, die dhnliche Folgen haben
kann, wie sie die von aussen kom-
menden an sich stirkeren Strahlen
hatten. Thre Wirkungen summieren
sich. In Betracht zu ziehen ist auch,
dass diese Bestrahlung nicht wie die
von aussen kommende Schichten
von Haut, Bindegewebe und Muskel
durchdringen muss, um die Organe
zu treffen,



	Die Delegiertenversammlung des SBZ in Zürich

